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Der NEUE TIPP: Für wen gilt
das Bestellerprinzip?
Jürgen Breunig: Das Bestel-
lerprinzip gilt ausschließ lich
bei der Vermietung von Im-
mobilien, der Verkauf bleibt
davon unberührt.
Der NEUE TIPP: Ab wann gilt
das Gesetz?
Jürgen Breunig: Uneinge-
schränkt ab 01.06.2015. 
Der NEUE TIPP: Und was be-
inhaltet es?
Verena Lehmann: Es besagt,
dass derjenige der den Mak-
ler bestellt, auch bezahlt.
Konkret bedeutet das, wenn
ein Vermieter einem Makler
einen Auftrag zur Vermietung
seiner Immobilie erteilt,
muss dieser auch die Makler-
courtage übernehmen.
Der NEUE TIPP: Und wenn
der Mietinteressent beauf-
tragt?
Verena Lehmann: Sollte bei-
spielsweise ein Mietinter-
essent einen schriftlichen
Suchauftrag an einen Makler
geben und dieser findet für ihn
ein Mietobjekt, das ihm/er bei
der Unterzeichnung des Auf-
trags noch nicht bekannt bzw.
im Bestand hatte, so zahlt der
Suchende die Provision.
Der NEUE TIPP: Von welcher
Summe reden wir? Ist diese
gesetzlich vorgegeben?
Jürgen Breunig: Bei Vermie-
tung von Wohnraum beträgt
die Maklercourtage maximal
zwei Nettokaltmieten zzgl.
MwSt. Dieser Höchstsatz ist
im Wohnungsvermittlungs-
gesetz verankert. Wird vom
Makler eine höhere Provision
in Rechnung gestellt, kann
der Kunde das zu viel ge-
zahlte Geld innerhalb von
drei Jahren zurückfordern.

Der NEUE TIPP: Zu welchem
Zweck hat man dieses Gesetz
verabschiedet?  
Verena Lehmann: Das Bestel-
lerprinzip soll vor allem die
Mieter im unteren Einkom-
mensbereich entlasten. Es
wird bezweckt, dass der Mie-
ter die Provision nur noch in
Ausnahmefällen zahlt.
Der NEUE TIPP: Welche
Nachteile/Vorteile birgt dieses
Gesetz für Mieter/Vermieter?
Jürgen Breunig: Offensicht-
lich ist zuerst einmal der
 Kostenpunkt aus Vermieter-
sicht als vermeintlicher
Nachteil einzustufen, da er
bis jetzt nicht gewohnt war,
für eine Dienstleistung auch
Geld zu bezahlen. Dieser re-
lativiert sich jedoch durch die
steuerliche Betrachtung. Das
Maklerhonorar kann steuer-
lich zu 100% als Werbungsko-
sten geltend gemacht werden
und so kann sich der Vermie-
ter, je nach persönlichem
Steuersatz, z.B. 40% vom
 Finanzamt erstatten lassen.
Mieter bezahlen keine Provi-
sion mehr, wenn der Eigen -
tümer den Makler zur
Vermittlung beauftragt. Ein
Vorteil für Mieter…kann,
muss aber nicht. 
Meine Bedenken liegen ge-
rade in dieser Situation: wenn
ein Großteil der Vermieter
demnächst selber bei der
Auswahl der Mieter experi-
mentiert, kann sehr viel
schief gehen. 
Fehler bei der Vorauswahl der
Interessenten, bei der Boni-
tätsprüfung, der Wohnungs-
übergabe und nicht zuletzt
beim Aufsetzen der individu-
ellen Mietverträge könnten
sich häufen. Die Prozesse

zwischen Mietern und Ver-
mietern werden deutlich zu-
nehmen, weil zwei Parteien
miteinander verhandeln, die
beide nicht das nötige Fach-
wissen besitzen. 
Verena Lehmann: Gerade bei
der Mietvertragsgestaltung
ist Vorsicht geboten, da hier-
bei gesetzliche Vorschrif ten wie
Kündigungsfristen, Instand-
haltungspflichten, Schadens-
ersatzklauseln etc. die
Grundlage bilden. Kein Miet-
vertrag gleicht dem Anderen,
da jeder - egal ob auf Mieter-
oder Vermieterseite - indivi-
duelle Zusatzvereinbarungen
verlangt, die auf Gesetzes-
konformität geprüft werden
müssen.  An diesem Beispiel
wird ersichtlich, dass ein
Makler für beide Seiten
Dienstleistungen erbringt
und eine Provisionsauftei-
lung statt einer -verschie-
bung meiner Meinung nach
den richtigen Lösungsansatz
darstellen würde.
Der NEUE TIPP: Herr
 Breunig, Sie sind parla -
mentarisches Mitglied im
Bundeskongress für die Im-
mobilienwirtschaft. Welche
Auswirkungen hat diese
Neuerung auf dem Miet-
markt für Ihre Branche ?
Jürgen Breunig: Nach einer
Umfrage unter Deutschlands
Maklern, erwarten 70 Prozent
negative Auswirkungen auf
ihr Geschäft, da viele Eigen-
tümer versuchen werden,
ihre Wohnung selbst zu ver-
mieten. Ich gehe davon aus,
dass es eine Marktbereini-
gung bei den “Vermietungs-
maklern“ geben wird.
Gewinner könnten diejeni-
gen sein, die gut ausgebildet
und am Service orientierte
Vermittler sind. 
Dem Wert eines professionel-
len Vermittlers sind sich Im-
mobilienbesitzer durchaus
bewusst, so schätzen 78%
deren Kenntnisse über den
regionalen Immobilienmarkt
und die Auswahl  solventer
Mieter als wichtigsten Aspekt
ein. Den Service und die Vor-
teile, die ein professioneller
Makler bietet, dürfte es den
Vermietern wert sein. 

[lk] Ab sofort können Sie an dieser Stelle in jeder zweiten Aus-
gabe unserer Zeitung einen exklusiven Experten-TIPP rund um
das Thema Immobilien und Kapitalanlagen lesen. Wir freuen
uns ganz besonders, für dieses Projekt eine Koryphäe der Im-
mobilien- und Kapitalanlagenbranche gewonnen zu haben:
Jürgen Breunig, Geschäftsleitung der Breunig Unternehmens-
gruppe sowie Parlamentarisches Mitglied im Bundeskongress
für die Immobilienwirtschaft. Die Breunig Unternehmens-
gruppe hat ihren Sitz in Karlstein und betreut ihre Kunden seit
über 20 Jahren erfolgreich und kompetent im gesamten TIPP-
Land. Verena Lehmann, Immobilienberaterin in der Breunig
Unternehmensgruppe, und Jürgen Breunig geben uns im In-
terview einen Überblick über alle wichtigen und wissenswerten
Details über das Bestellerprinzip. 


